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1 Anbieter und Geltungsbereich 

1.1 Anbieter und Betreiber des ASVÖ-Spendentools ist der ALLGEMEINE 
SPORTVERBAND ÖSTERREICH (ASVÖ), Dommayergasse 8, 1130 Wien, ZVR 
457603689, E-Mail: office@asvoe.at.  

1.2 Diese Nutzungsbedingungen gelten für jede Registrierung im ASVÖ-
Spendentool, die Nutzung des ASVÖ-Spendentools sowie die 
Bereitstellung von Projekten über das ASVÖ-Spendentool durch 
Vereine und Verbände als Projektwerber.  

1.3 Der ASVÖ stellt das ASVÖ-Spendentool als technische Plattform 
zur Verfügung und unterstützt nach Maßgabe dieser 
Nutzungsbedingungen die Registrierung, Projektverwaltung, 
Projektfreigabe, Spendenabwicklung und Bereitstellung 
projektbezogener Informationen. 

1.4 Mit Abschluss der Online-Registrierung im ASVÖ-Spendentool 
erklärt der Projektwerber, dass er diese Nutzungsbedingungen in 
ihrer jeweils bei der Registrierung abrufbaren Fassung als 
verbindlich anerkennt. Soweit der Projektwerber im Rahmen eines 
Projekts selbst unmittelbarer Spendenempfänger ist, umfasst 
diese Zustimmung auch die in diesen Nutzungsbedingungen 
enthaltene Vereinbarung gemäß Art. 26 DSGVO. 

1.5 Der ASVÖ ist berechtigt, das ASVÖ-Spendentool aus technischen, 
organisatorischen, sicherheitsrelevanten oder rechtlichen 
Gründen vorübergehend einzuschränken, zu warten, anzupassen 
oder einzelne Projekte von der Plattform zu entfernen. Bereits 
wirksam abgeschlossene Spenden bleiben davon unberührt. 

1.6 Der ASVÖ schuldet keine ununterbrochene Verfügbarkeit des ASVÖ-
Spendentools. Vorübergehende Unterbrechungen, Wartungsfenster 
oder technisch bedingte Ausfälle können nicht ausgeschlossen 
werden. 

2 Begriffsbestimmung 

2.1 „Projektwerber“ ist jene Organisation (Verein oder Verband) die 
ein Spendenprojekt im ASVÖ-Spendentool anlegt, verwaltet oder 
bewirbt. 

2.2 „Spendenempfänger“ ist jene Organisation, an die die Spende 
rechtlich geleistet wird. Projektwerber und Spendenempfänger 
können ident sein, müssen es aber nicht.  

2.3 „Spendenbegünstigt“ ist ein Verein oder Verband nur dann, wenn 
er in der jeweils maßgeblichen Liste begünstigter Einrichtungen 
des Bundesministeriums für Finanzen mit gültigem Status 
aufscheint oder seine Spendenbegünstigung gegenüber dem ASVÖ 
sonst in geeigneter Weise zweifelsfrei nachweist. 
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3 Nutzung des ASVÖ-Spendentools 

3.1 Zur Nutzung des ASVÖ-Spendentools sind grundsätzlich 
Mitgliedsvereine des ASVÖ oder einer seiner Landesverbände, 
Mitgliedsverbände des ASVÖ sowie sonstige spendenbegünstigte 
Vereine und Verbände berechtigt.  

3.2 Vereine oder Verbände, die nicht Mitglieder des ASVÖ oder eines 
seiner Landesverbände sind, sind zur Nutzung des ASVÖ-
Spendentools nur berechtigt, wenn sie selbst spendenbegünstigt 
sind und vom ASVÖ zur Nutzung zugelassen werden.  

3.3 Nicht spendenbegünstigte Vereine oder Verbände, die weder 
Mitglieder des ASVÖ noch einer seiner Landesverbände sind, sind 
nicht zur Nutzung des ASVÖ-Spendentools berechtigt, sofern der 
ASVÖ nicht im Einzelfall ausdrücklich schriftlich etwas anderes 
bestimmt. 

3.4 Ein Rechtsanspruch auf Registrierung im ASVÖ-Spendentool, 
Nutzung des ASVÖ-Spendentools und/oder Bereitstellung von 
Projekten über das ASVÖ-Spendentool besteht nicht.  

4 Spendenkonstellationen und Spendenempfänger 

4.1 Je nach Ausgestaltung des jeweiligen Spendenprojekts gelten für 
die Spendenabwicklung über das ASVÖ-Spendentool 
unterschiedliche Rollen und Zuständigkeiten:  

4.2 Ist der Projektwerber spendenbegünstigt, wird die Spende 
unmittelbar an diesen Verein oder Verband als Spendenempfänger 
geleistet. In diesem Fall verarbeiten der ASVÖ und der jeweilige 
spendenbegünstigte Verein oder Verband die personenbezogenen 
Daten der Spender im Zusammenhang mit der Spendenabwicklung über 
das ASVÖ-Spendentool nach Maßgabe der Ziffer 14 dieser 
Nutzungsbedingungen als gemeinsam Verantwortliche. Der ASVÖ ist 
dabei insbesondere für die technische Erfassung und 
Bereitstellung der Spenderdaten im ASVÖ-Spendentool, die 
Zuordnung der Spende zum jeweiligen Projekt, die technische 
Unterstützung sowie die technische Erstellung und 
Zurverfügungstellung der Spendenbestätigung zuständig. Der 
jeweilige spendenbegünstigte Verein oder Verband ist 
insbesondere für die inhaltliche Richtigkeit der 
Spendenbestätigung verantwortlich.  

4.3 Ist der Projektwerber nicht spendenbegünstigt, tritt der ASVÖ 
als Spendenempfänger auf. Der nicht spendenbegünstigte 
Projektwerber kann in diesem Fall über das ASVÖ-Spendentool ein 
Projekt darstellen und bewerben, tritt gegenüber dem Spender 
aber nicht als rechtlicher Spendenempfänger auf. Der ASVÖ wird 
die eingelangten Spenden im Rahmen seiner gesetzlichen 
Möglichkeiten sowie nach Maßgabe interner Richtlinien zur 
Unterstützung des beworbenen Projekts einsetzen und sich 
bemühen, das im ASVÖ-Spendentool dargestellte Projekt zu 
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berücksichtigen. Ein Anspruch des Spenders oder des 
Projektwerbers auf Weiterleitung der Spende an einen bestimmten 
Verein, auf Förderung eines bestimmten Projekts oder auf 
Förderung in einer bestimmten Höhe besteht nicht. Nach 
Projektabschluss hat der nicht spendenbegünstigte Projektwerber 
binnen 14 Tagen eine Projektbeschreibung an seinen ASVÖ-
Landesverband zu übermitteln. Soweit keine rechtlichen, 
organisatorischen oder abrechnungstechnischen Hindernisse 
entgegenstehen, wird die nach Abzug der anfallenden Kosten 
verbleibende Spendensumme zur Unterstützung des beworbenen 
Projekts ausbezahlt. Der ASVÖ ist in diesem Fall allein 
datenschutzrechtlich Verantwortlicher für die spendenbezogene 
Verarbeitung, insbesondere für die Zuordnung und Dokumentation 
der Spenden, die Ausstellung und Übermittlung der 
Spendenbestätigung sowie für deren inhaltliche Richtigkeit. 
Eine gemeinsame Verantwortlichkeit gemäß Art. 26 DSGVO besteht 
nicht. Nicht spendenbegünstigte Projektwerber erhalten im 
Dashboard des ASVÖ-Spendentools Zugriff auf den Namen, die E-
Mail-Adresse und den Spendenbetrag eines Spenders nur, sofern 
der Spender hierzu im Rahmen des Spendenvorgangs ausdrücklich 
eingewilligt hat. Die Bereitstellung dieser Daten erfolgt 
ausschließlich zum Zweck der projektbezogenen Information und 
Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit dem konkret unterstützten 
Projekt. Rechtsgrundlage für eine solche Verarbeitung ist die 
vom Spender erteilte Einwilligung gemäß Art. 6 Abs 1 lit a 
DSGVO. Der nicht spendenbegünstigte Projektwerber darf diese 
Daten ausschließlich im durch die Einwilligung gedeckten Umfang 
verwenden. Wird keine Einwilligung erteilt oder wird sie 
widerrufen, erhält der nicht spendenbegünstigte Projektwerber 
ausschließlich Daten in aggregierter Form, die keine Zuordnung 
zu bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Personen 
ermöglichen.  

4.4 Ist der Projektwerber nicht Mitglied des ASVÖ oder einer seiner 
Landesverbände, aber selbst spendenbegünstigt und vom ASVÖ zur 
Nutzung zugelassen, wird die Spende unmittelbar an diesen 
externen spendenbegünstigten Verein oder Verband geleistet. In 
diesem Fall verarbeiten der ASVÖ und der jeweilige 
spendenbegünstigte Verein oder Verband die personenbezogenen 
Daten der Spender im Zusammenhang mit der Spendenabwicklung über 
das ASVÖ-Spendentool nach Maßgabe der Ziffer 14 dieser 
Nutzungsbedingungen als gemeinsam Verantwortliche. Der ASVÖ ist 
dabei insbesondere für die technische Erfassung und 
Bereitstellung der Spenderdaten im ASVÖ-Spendentool, die 
Zuordnung der Spende zum jeweiligen Projekt, die technische 
Unterstützung sowie die technische Erstellung und 
Zurverfügungstellung der Spendenbestätigung zuständig. Der 
jeweilige spendenbegünstigte Verein oder Verband ist 
insbesondere für die inhaltliche Richtigkeit der 
Spendenbestätigung verantwortlich.  
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5 Projekte, Inhalte, Freigabe und Veröffentlichung  

5.1 Der Projektwerber hat Projekte mit aussagekräftigen, richtigen, 
vollständigen und aktuellen Informationen zu beschreiben. 

5.2 Der Projektwerber ist für sämtliche von ihm verwendeten Inhalte, 
insbesondere Texte, Fotos, Grafiken, Logos, Videos, Links, 
Dokumente, projektbezogene Aussagen und sonstige Unterlagen, 
verantwortlich. Er hat sicherzustellen, dass er über alle 
erforderlichen Rechte und Einwilligungen zur Nutzung und 
Veröffentlichung der verwendeten Unterlagen verfügt. 

5.3 Soweit Inhalte personenbezogene Daten Dritter enthalten, hat 
der Projektwerber sicherzustellen, dass deren Verarbeitung und 
Veröffentlichung rechtmäßig ist.  

5.4 Soweit Urheber-, Marken-, Persönlichkeits- oder sonstige Rechte 
Dritter betroffen sind, hat der Projektwerber die erforderlichen 
Nutzungsrechte einzuholen. 

5.5 Vor Absenden eines Projektes, hat der Projektwerber folgendes 
durch Aktivieren der Checkbox zu bestätigen: "Ich nehme zur 
Kenntnis, dass sämtliche Projektunterstützungen als Spenden 
gelten und ohne Anspruch auf eine Gegenleistung erfolgen." 

5.6 Nach Absenden eines Projekts erfolgt eine Freigabeprüfung durch 
den ASVÖ bzw den zuständigen Landesverband. Der ASVÖ prüft das 
Projekt vor Freigabe lediglich auf Plausibilität und 
Schlüssigkeit des Gesamtbildes.  

5.7 Nach erfolgter Freigabe dürfen Änderungen eines Projekts nur 
mit erneuter Freigabe vorgenommen werden. 

5.8 Der ASVÖ prüft im Zuge der Registrierung, Freischaltung und 
laufenden Administration eines Projekts auch, ob ein Verein oder 
Verband als spendenbegünstigt zu qualifizieren ist. Diese 
Prüfung erfolgt insbesondere durch Einsichtnahme in die Liste 
begünstigter Einrichtungen des Bundesministeriums für Finanzen. 

5.9 Während der Projektumsetzung erfolgt keine laufende Prüfung, 
Überwachung oder inhaltliche Nachkontrolle durch den ASVÖ. 

5.10 Der ASVÖ ist berechtigt, Änderungen zu verlangen, die Freigabe 
zu verweigern, die Veröffentlichung zu verschieben oder ein 
bereits freigeschaltetes Projekt zu sperren oder zu entfernen, 
wenn Inhalte oder Angaben unklar, unvollständig, rechtswidrig, 
irreführend, technisch ungeeignet oder mit den Zielen und Werten 
des ASVÖ unvereinbar sind. 

6 Nutzungsrechte an Projektinhalten 

6.1 Der Projektwerber räumt dem ASVÖ für die Dauer der 
Projektlaufzeit sowie für die Dauer gesetzlicher Aufbewahrungs- 
und Dokumentationspflichten das nicht ausschließliche, 
unentgeltliche, örtlich unbeschränkte Recht ein, die vom 
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Projektwerber bereitgestellten Dokumente und Inhalte technisch 
zu speichern, zu vervielfältigen, öffentlich zugänglich zu 
machen, im ASVÖ-Spendentool darzustellen sowie für 
projektbezogene Kommunikations-, Dokumentations- und 
Archivierungszwecke zu nutzen. 

6.2 Der Projektwerber stellt sicher, dass die Einräumung dieser 
Nutzungsrechte wirksam ist und keine Rechte Dritter verletzt.  

7 Zahlungsabwicklung im Zusammenhang mit Spenden 

7.1 Die Zahlungsabwicklung im Rahmen des ASVÖ-Spendentools erfolgt 
über Stripe Technology Company Limited, One Wilton Park, Wilton 
Place, Dublin 2, D02 FX04, Ireland, sowie gegebenenfalls über 
mit Stripe verbundene oder von Stripe eingebundene 
Gesellschaften (zusammen Stripe). Stripe ist ein Online-
Bezahldienst, der die einfache Zahlungsabwicklung über das ASVÖ-
Spendentool, insbesondere mittels Kreditkartenzahlung, Apple 
Pay, Google Pay oder Online-Überweisung ermöglicht. 

7.2 Die Anbindung spendenbegünstigter Projektwerber an Stripe 
erfolgt über sogenannte „Connected Accounts“. Dabei handelt es 
sich um Stripe-Konten des jeweiligen Projektwerbers, die mit 
dem ASVÖ-Spendentool verbundene sind und es Stripe ermöglichen, 
eingehende Spenden dem jeweiligen Spendenempfänger zuzuordnen 
und an das vom Projektwerber bekanntgegebene Bankkonto 
auszuzahlen.  

7.3 Für die Nutzung der Zahlungsdienste von Stripe gelten ergänzend 
die zum Zahlungszeitpunkt anwendbaren Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzinformationen von Stripe. Weitere Informationen 
können unter https://docs.stripe.com/connect/how-connect-works 
eingesehen werden.   

7.4 Für die Einrichtung, Verifizierung und laufende Nutzung eines 
„Connected Accounts“ hat der Projektwerber alle von Stripe oder 
vom ASVÖ angeforderten Daten, Unterlagen und Erklärungen 
vollständig, richtig und aktuell bereitzustellen. Dies betrifft 
insbesondere Vereinsstammdaten, Bankdaten und Daten 
vertretungsbefugter Organe.   

7.5 Stripe verarbeitet Daten im eigenen Verantwortungsbereich, 
soweit dies für die Zahlungsabwicklung, Zahlungsprüfung, 
Betrugsprävention, Risikobewertung oder die Abwicklung 
abgelehnter Zahlungsvorgänge erforderlich ist. Der ASVÖ hat auf 
die von Stripe vorgenommene Zahlungsprüfung, Betrugsprävention, 
Risikobewertung oder allfällige Ablehnung eines 
Zahlungsvorgangs keinen Einfluss. Die detaillierten 
datenschutzrechtlichen Informationen gemäß Art. 13 ff DSGVO 
können unter https://spendentool.asvoe.at/info/privacy 
eingesehen werden.  

7.6 Der ASVÖ behält sich das Recht vor, den Zahlungsdienstleister 
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und einzelne Zahlfunktionen jederzeit einzuschränken, zu 
erweitern, oder durch gleichwertige Angebote zu ersetzen.  

8 Kosten 

8.1 Die Registrierung im ASVÖ-Spendentool ist kostenlos.  

8.2 Die Abwicklungs- und Bearbeitungskosten für die Nutzung des 
ASVÖ-Spendentools betragen 7 % der Spendensumme des jeweiligen 
beworbenen Projekts.  

8.3 Die Rechnungslegung der Abwicklungs- und Bearbeitungskosten 
erfolgt nach Abschluss des jeweiligen Spendenprojekts durch die 
HFI GmbH, Patschweg 33, 8551 Wies (FanInvest), die den 
technischen Betrieb und das Hosting des ASVÖ-Spendentool 
sicherstellt.  

9 Pflichten des Projektwerbers 

9.1 Der Projektwerber hat das ASVÖ-Spendentool ausschließlich 
entsprechend diesen Nutzungsbedingungen zu nutzen. 

9.2 Er hat insbesondere sicherzustellen, dass projektbezogene 
Aussagen zur Spendenbegünstigung, zur steuerlichen 
Absetzbarkeit, zur Mittelverwendung, zum Projektfortschritt, zu 
Sponsoren, Kooperationen oder sonstigen Rahmenbedingungen 
richtig, vollständig, aktuell und nicht irreführend sind. 

9.3 Ist der Projektwerber nicht spendenbegünstigt, darf er gegenüber 
Spendern keine Erklärungen abgeben, die geeignet sind, den 
falschen Eindruck zu erwecken, der rechtliche Spendenempfänger 
zu sein oder selbst Spendenbestätigungen auszustellen. 

9.4 Ist der Projektwerber selbst Spendenempfänger, hat er 
insbesondere die inhaltliche Richtigkeit sämtlicher 
spendenbezogener Angaben sicherzustellen. 

9.5 Der Projektwerber hat auf Verlangen des ASVÖ jene Informationen 
und Nachweise bereitzustellen, die für die Registrierung, 
Projektprüfung, technische Bereitstellung im ASVÖ-Spendentool, 
datenschutzrechtliche Dokumentation, Abrechnung, Prüfung der 
Spendenbegünstigung oder Bearbeitung von Anfragen und/oder 
Beanstandungen erforderlich sind. 

10 Sperre von Nutzern und Projekten 

10.1 Der ASVÖ ist berechtigt, Benutzerkonten zu sperren, Projekte 
oder Inhalte zu sperren, zu deaktivieren oder zu entfernen oder 
die weitere Nutzung des ASVÖ-Spendentools ganz oder teilweise 
zu untersagen, wenn rechtliche, technische, sicherheitsbezogene 
oder organisatorische Gründe dies erfordern.  

10.2 Dies gilt insbesondere bei unrichtigen oder unvollständigen 
Angaben, fehlender Vertretungsbefugnis, Wegfall der 
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Spendenbegünstigung, Wegfall von 
Mitgliedschaftsvoraussetzungen, Verdacht auf 
Rechtsverletzungen, Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen 
oder Gefährdungen der Sicherheit des ASVÖ-Spendentools oder des 
Ansehens des ASVÖ. 

10.3 Soweit nicht Gefahr in Verzug besteht, wird der ASVÖ den 
Projektwerber vorab informieren und/oder ihm Gelegenheit zur 
Stellungnahme bzw Behebung geben.  

11 Vertragsdauer und Beendigung 

11.1 Das Vertragsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen 
und beginnt mit der wirksamen Zustimmung im 
Registrierungsprozess gemäß Ziffer 1.4. dieser 
Nutzungsbedingungen. 

11.2 Das Vertragsverhältnis kann vom Projektwerber jederzeit beendet 
werden. 

11.3 Der ASVÖ ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen mit Wirkung 
für die Zukunft anzupassen, wenn dies aufgrund geänderter 
gesetzlicher, technischer, organisatorischer, verbandsinterner 
oder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen erforderlich ist und 
der Projektwerber dadurch nicht gröblich benachteiligt wird. 
Änderungen werden in schriftlicher Form bekanntgegeben und 
gelten für künftige Nutzungsvorgänge ab dem jeweils 
bekanntgegebenen Zeitpunkt. 

12 Haftung und Freistellung 

12.1 Der ASVÖ haftet nicht für den Inhalt, die Richtigkeit, die 
Vollständigkeit und/oder die Aktualität der vom Projektwerber 
zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen, sofern 
dem ASVÖ nicht eine eigene vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Pflichtverletzung vorwerfbar ist.   

12.2 Der Projektwerber haftet dem ASVÖ für sämtliche Schäden, 
Aufwendungen, Nachteile und Ansprüche Dritter, die auf von ihm 
eingestellte Inhalte, unrichtige Angaben, fehlende 
Verwertungsrechte, unzulässige Datenverarbeitungen, Verstöße 
gegen diese Nutzungsbedingungen oder sonstige 
Pflichtverletzungen des Projektwerber zurückzuführen sind. Der 
Projektwerber wird den ASVÖ in diesen Fällen schad- und klaglos 
halten und den ASVÖ bei der Abwehr von Ansprüchen angemessen 
unterstützen.  

12.3 Sofern in diesen Nutzungsbedingungen nichts Abweichendes 
geregelt ist, haftet der ASVÖ nur für Schäden, die der ASVÖ grob 
fahrlässig oder vorsätzlich verursacht hat, gleichgültig, ob es 
sich um unmittelbare oder mittelbare Schäden, 
Mangelfolgeschäden oder entgangenen Gewinn handelt. Dies gilt 
jedoch nicht für Personenschäden.  
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12.4 Der ASVÖ haftet nicht für die laufende, vollständige und 
fehlerfreie Verfügbarkeit des ASVÖ-Spendentools. Insbesondere 
haftet der ASVÖ nicht für Nachteile des Projektwerbers, die 
aufgrund von Störungen und/oder Unterbrechungen des ASVÖ-
Spendentools, die trotz regelmäßigen und sachgerechten 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten unvermeidbar sind, 
entstehen. 

13 Datenschutz 

13.1 Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gilt die gesonderte 
Datenschutzerklärung für das ASVÖ-Spendentool. Die 
detaillierten datenschutzrechtlichen Informationen gemäß Art. 
13 ff DSGVO können unter 
https://spendentool.asvoe.at/info/privacy eingesehen werden.   

13.2 Im Zusammenhang mit Registrierung, Benutzerverwaltung, 
Projektverwaltung und Administration des ASVÖ-Spendentools 
verarbeiten der ASVÖ und der Projektwerber personenbezogene 
Daten jeweils nach Maßgabe ihrer eigenen datenschutzrechtlichen 
Verantwortlichkeit, sofern nicht in Ziffer 14 dieser 
Nutzungsbedingungen für bestimmte spendenbezogene 
Verarbeitungen ausdrücklich eine gemeinsame Verantwortlichkeit 
vereinbart wird. 

13.3 Soweit dem Projektwerber über das Dashboard Spenderdaten 
angezeigt werden, verarbeitet er diese ausschließlich für jene 
Zwecke, die mit dem jeweiligen Projekt, der zulässigen 
Kommunikation mit Spendern, der Dokumentation oder der internen 
Projektabwicklung zusammenhängen und für die eine 
datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage besteht. 

13.4 Nicht spendenbegünstigte Projektwerber erhalten im Dashboard 
nur eingeschränkten Zugriff auf Spenderdaten. 
Spendenbegünstigte Vereine und Verbände erhalten den nach der 
Datenschutzerklärung und den technischen Einstellungen 
vorgesehenen erweiterten Zugriff auf die für die 
Spendenabwicklung erforderlichen Spenderdaten. 

13.5 Der Versand von Newslettern oder sonstiger Direktwerbung an 
Spender ist nur zulässig, wenn hierfür eine wirksame 
Einwilligung oder eine sonstige gesetzliche Rechtsgrundlage 
vorliegt. Der Projektwerber hat die Einhaltung dieser 
Voraussetzungen eigenverantwortlich sicherzustellen. 

13.6 Der ASVÖ ist nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch den Projektwerber außerhalb der Plattform verantwortlich, 
insbesondere nicht für eigene Ablagen, Exporte, Auswertungen, 
Verteilerlisten oder Folgekontakte. 

14 Gemeinsame Verantwortlichkeit gemäß Art. 26 DSGVO 

14.1 Die Regelungen über die gemeinsame Verantwortlichkeit gemäß Art. 
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26 DSGVO gilt ausschließlich für Projektwerber, die aufgrund 
ihrer Spendenbegünstigung als unmittelbare Spendenempfänger 
auftreten. Für nicht spendenbegünstigte Projektwerber, finden 
die nachstehenden Regelungen keine Anwendung. 

14.2 Soweit der ASVÖ und der spendenbegünstigte Projektwerber bei 
der Spendenabwicklung über das ASVÖ-Spendentool gemeinsam über 
Zwecke und wesentliche Mittel der Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Spendern entscheiden, sind sie 
gemeinsam Verantwortliche gemäß Art. 26 DSGVO. Mit der 
Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen im Rahmen der Online-
Registrierung wird zugleich die Vereinbarung über die gemeinsame 
Verantwortlichkeit abgeschlossen. 

14.3 Die gemeinsame Verantwortlichkeit umfasst ausschließlich jene 
Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten, die im 
Zusammenhang mit der Abwicklung von Spenden über das ASVÖ-
Spendentool an den spendenbegünstigten Projektwerber stehen. 
Erfasst sind insbesondere die Erhebung der Spenderdaten im 
Spendenformular, die technische Verarbeitung und Bereitstellung 
dieser Daten im ASVÖ-Spendentool, die Zuordnung der Spende zum 
jeweiligen Projekt, die technische Erstellung und 
Bereitstellung der Spendenbestätigung sowie die Erfüllung 
allfälliger gesetzlicher Melde- und Dokumentationspflichten in 
Bezug auf diese Spenden. 

14.4 Nicht von der gemeinsamen Verantwortlichkeit umfasst sind 
insbesondere die allgemeine Registrierung des Projektwerbers im 
ASVÖ-Spendentool sowie die Verwaltung von Funktionärs- und 
Benutzerdaten, Verarbeitungsvorgänge des Projektwerbers 
außerhalb des ASVÖ-Spendentools sowie eigene 
Spenderkommunikation oder Marketingmaßnahmen außerhalb des 
gemeinsamen Prozesses.  

14.5 Zu den gemeinsam verarbeiteten Datenkategorien zählen 
insbesondere Vorname, Nachname, Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Geburtsdatum, Telefonnummer (soweit angegeben), Spendenbetrag, 
Spendenzeitpunkt, Projektbezug, Zahlungs- und 
Transaktionsinformationen sowie Informationen zur Ausstellung 
und Übermittlung der Spendenbestätigung, soweit diese jeweils 
im Einzelfall erforderlich sind. 

14.6 Die gemeinsame Verarbeitung erfolgt zur Durchführung und 
Dokumentation von Spenden an den spendenbegünstigten 
Projektwerber über das ASVÖ-Spendentool, zur Ausstellung und 
Bereitstellung von Spendenbestätigungen, zur Erfüllung 
gesetzlicher Dokumentations- und Meldepflichten sowie zur 
Bearbeitung spendenbezogener Rückfragen.  

14.7 Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
sind insbesondere Art. 6 Abs 1 lit b DSGVO für die Abwicklung 
der Spende und Art. 6 Abs 1 lit c DSGVO für die Erfüllung 
gesetzlicher Pflichten. Soweit im Einzelfall zusätzlich 
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berechtigte Interessen nach Art. 6 Abs 1 lit f DSGVO 
herangezogen werden, trägt jene Vertragspartei die 
Verantwortung für deren Prüfung und Dokumentation, in deren 
Verantwortungsbereich die konkrete Verarbeitung fällt. 

14.8 Der ASVÖ ist im Rahmen der gemeinsamen Verantwortlichkeit 
insbesondere zuständig für den technischen Betrieb des ASVÖ-
Spendentools, die Erfassung und technische Speicherung der 
Spenderdaten im ASVÖ-Spendentool, die technische Bereitstellung 
dieser Daten im Dashboard, die technische Erstellung und 
Bereitstellung der Spendenbestätigung, die technische 
Einbindung und Bereitstellung der Datenschutzerklärung sowie 
die Koordination von Betroffenenanfragen und 
datenschutzrechtlichen Abstimmungen im Zusammenhang mit dem 
gemeinsamen Prozess. 

14.9 Der spendenbegünstigte Projektwerber ist im Rahmen der 
gemeinsamen Verantwortlichkeit insbesondere zuständig für die 
Verwendung und Dokumentation der Spendenmittel, die inhaltliche 
Richtigkeit der Spendenbestätigung, die rechtzeitige Mitteilung 
von Korrekturen und Änderungen an den ASVÖ sowie für die 
Bereitstellung jener datenschutzrechtlichen Informationen und 
Nachweise, die der ASVÖ zur rechtmäßigen Abwicklung des 
gemeinsamen Prozesses benötigt. 

14.10 Betroffene Personen können ihre Rechte nach Art. 15 bis Art. 22 
DSGVO gemäß Art. 26 Abs 3 DSGVO gegenüber jeder Vertragspartei 
geltend machen. Der ASVÖ tritt als primäre Kontaktstelle für 
Betroffene im Zusammenhang mit der gemeinsamen Verarbeitung 
personenbezogener Daten im ASVÖ-Spendentool auf. Geht eine 
Betroffenenanfrage unmittelbar beim Projektwerber ein und 
betrifft sie die gemeinsame Verarbeitung, hat der Projektwerber 
diese unverzüglich an den ASVÖ weiterzuleiten. Der Projektwerber 
hat den ASVÖ bei der Bearbeitung von Betroffenenanfragen zu 
unterstützen. 

14.11 Jede Vertragspartei setzt in ihrem jeweiligen 
Verantwortungsbereich angemessene technische und 
organisatorische Maßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO um und informiert 
die andere Vertragspartei unverzüglich, wenn sie Umstände 
feststellt, die auf eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten, eine fehlerhafte Datenverarbeitung 
oder eine sonstige datenschutzrechtlich relevante Störung im 
gemeinsamen Prozess hindeuten. Soweit eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten die gemeinsame Verarbeitung 
betrifft, stimmen sich die Vertragsparteien über die weiteren 
Maßnahmen ab. 

14.12 Jede Vertragspartei ist in ihrem Verantwortungsbereich für die 
Richtigkeit, Aktualität, Aufbewahrung und Löschung der von ihr 
verarbeiteten personenbezogenen Daten verantwortlich. Soweit 
der Projektwerber Spenderdaten aus dem Dashboard exportiert oder 



Seite 12 von 12 
 

außerhalb des ASVÖ-Spendentools speichert, ist er für die 
Einhaltung eigener Speicher- und Löschkonzepte verantwortlich. 

14.13 Unbeschadet der Haftung gemäß Art. 82 Abs 2 DSGVO haftet im 
Innenverhältnis jene Vertragspartei für Schäden, die aus der 
Verletzung datenschutzrechtlicher Pflichten in ihrem jeweiligen 
Verantwortungsbereich resultieren.  

14.14 Diese Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit gilt 
für die Dauer der Nutzung des ASVÖ-Spendentools durch den 
spendenbegünstigten Projektwerber als unmittelbarer 
Spendenempfänger. Sie endet, ohne dass es einer gesonderten 
Kündigung bedarf, wenn der Projektwerber das ASVÖ-Spendentool 
nicht mehr als unmittelbarer Spendenempfänger nutzt, seine 
Spendenbegünstigung wegfällt oder das Vertragsverhältnis endet. 
Pflichten, die über die Beendigung des Vertragsverhältnisses 
hinaus fortwirken, insbesondere gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten oder die Wahrung von Betroffenenrechten, 
bleiben davon unberührt. 

15 Gerichtsstand und Rechtswahl 

15.1 Ausschließlicher Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen und/oder der 
Nutzung des ASVÖ-Spendentools ist das sachlich zuständige 
Gericht am Sitz des ASVÖ.  

15.2 Es gilt ausschließlich österreichisches Recht, unter Ausschluss 
von nationalen und supranationalen Verweisungsnormen (IPRG, ROM 
I-VO) und des UN-Kaufrechtes. 

16 Salvatorische Klausel  

Sollten einzelne Bestimmungen in diesen AGB rechtsunwirksam, ungültig 
und/oder nichtig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der anderen 
Bestimmungen davon unberührt. Eine rechtsunwirksame, ungültige 
und/oder nichtige Bestimmung ist durch eine rechtswirksame und gültige 
Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der zu 
ersetzenden Bestimmung möglichst nahekommt.  

 

 

 


